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RS OGH 1950/11/29 1Ob659/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1950

Norm

VersVG §84

Rechtssatz

Ist das schädigende Ereignis nicht durch die Kriegshandlungen und ihre Folgen verursacht worden, sondern lediglich

der Umfang des Schadens durch die unmittelbaren oder mittelbaren Kriegsfolgen vergrößert worden, dann ist die

Haftung des Versicherers nur soweit auszuschließen, als die Schadensvergrößerung durch die Kriegsereignisse

eingetreten ist.
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1 Ob 659/50
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